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       6. Dezember 2012 

 

 
Einladung 

 
 
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Oeversee ein. 
 
 

Zeit:  Donnerstag, den 13.12.2012, um 19:30 Uhr 
Ort: Großer Sitzungssaal im Amtsgebäude Tarp, Tornschauer Str. 3-5 

 
 

Tagesordnung: 
 
I. Öffentlicher Teil: 
 

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit und 
der Tagesordnung sowie der Beschlussfähigkeit  
 

2. Einwohnerfragestunde 
 

3. Bekanntgabe der Niederschrift über die Sitzung des Amtsausschusses vom 
20.09.2012 
hier: Beschlussfassung über evtl. Änderungsanträge 

 
4. Bericht des Amtsvorstehers und des Partnerschaftsausschussvorsitzenden 

                   
5. Vorstellung des Tätigkeitsberichts der Schiedsleute des Amtes Oeversee 

 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Beschaffung des 

Ausrüstungs- und Planungsbedarfs der Feuerwehr für das Jahr 2013 einschließ-
lich Investitionsplan  

 
 
 

AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher 
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7. Beratung und Beschlussfassung über entstandene Mehrkosten im Rahmen der 

Beschaffung des LF 10/6 der Freiwilligen Feuerwehr Oeversee-Frörup 
 

8. Beratung und Beschlussfassung über folgende Förderanträge: 
a) Dänische Erwachsenenbildung 
b) Familienbildungsstätte 
c) Naturschutzverein „Obere Treenelandschaft“ 
d) Blasorchester Uggleharde 

 
9. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Amtsvolkshochschule für 

das Jahr 2013 
 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 
 

11. Kommunalwahl 2013 
Wahl des Wahlausschusses und des Gemeindewahlleiters 

 
12. Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung des Amtes Oeversee am 

Regionalentwicklungskonzept „Entwicklungsraum A 7“ 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über eine Resolution zur Thematik der Vollkos-
tenabrechnung nach § 111 Abs. 1 Schulgesetz 

    
14. Vorstellung des Logos „Treenelandschaft“ 

 
15. Verschiedenes 

 
 
 

Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der Beschlussfassung 
des Amtsausschusses des Amtes Oeversee voraussichtlich nichtöffentlich bera-
ten: 
 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
 

16.  Personalangelegenheiten  
 
 
 
gez.: 
Herbert Jensen 
Amtsvorsteher  
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2. Nachtrag 
zur Satzung der Gemeinde Sieverstedt 

über die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 
(Entschädigungssatzung) 

 
  

Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der Richtlinien 
über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtweh-
ren (EntschRicht-fF), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung vom 28.11.2012 folgender 2. Nachtrag zur Entschädi-
gungssatzung erlassen: 

 
 

I. 
 

§ 5 wird ergänzt und erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 5 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
(1) Die Gemeindewehrführung und ihre Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 2/3 des Höchstsatzes der Verordnung.  
Die Ortswehrführung und ihre Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der EntschVOfF 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstbetrages der Verordnung. 

 
(2) Die Gerätewartinnen oder die Gerätewarte erhalten nach Maßgabe der Richtlinien 
über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeu-
erwehren (EntschRichtl-fF) eine monatliche Aufwandsentschädigung für die Wartung und 
Pflege von Fahrzeugen in Höhe der Regelsätze gem. Punkt 8.1 der Richtlinien. 
 
(3) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche 
Auslagenpauschale nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mit-
gliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) in 
Höhe des Höchstbetrages der Richtlinien. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter er-
hält die Hälfte des Betrages. 
 
(4) Die Atemschutzgerätewartin oder der Atemschutzgerätewart erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 €. 
 
(5) Die Funkwartin oder der Funkwart erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 15,00 €. 
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II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 2. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.07.2012 in Kraft. 
 
 
Sieverstedt, den 29.11.2012 
 
 
GEMEINDE  SIEVERSTEDT 
DER  BÜRGERMEISTER 
 
gez. 
Finn Petersen 
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Satzung 
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatz-

satzung) der Gemeinde Oeversee 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 57), zuletzt geändert durch 

Art. 2 (Gesetz vom 22.03.2012, GVOBl. Schl.-Holst. 2012 S. 371,375), des § 25 des Grund-
steuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. 73 I, Seite 965) in der aktuell gültigen Fassung 
und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. 2002 I, Seite 4167) in 
der aktuell gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
20.11.2012 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeinde Oeversee 
erlassen: 
 

§ 1 
Die Gemeinde Oeversee erhebt 
 

a) von dem in Ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vor-
schriften des Grundsteuergesetzes, 

b) von allen in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen eine Gewerbesteuer nach 
den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes. 

 
§ 2 

    
Die Hebesätze (Steuersätze) für die Realsteuern (Gemein-
desteuern) werden wie folgt festgesetzt:   
    
1. Grundsteuer   

 
für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 360 v. H. 

 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
    
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
    
 
 

§ 3 
 
Die Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Oeversee, den 27.11.2012  
 
 
 Gemeinde Oeversee 
 Der Bürgermeister 
 (LS) 
 gez. 
 _____________________________ 
 Jensen-Hansen  
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